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 Anfrage nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz vom 22.09.2022 an 
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württem-
berg, Anfragenummer 2594961 
 
Anlage 
AV MIN, MD, Finanzierung der StWe, 220701 
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Sie haben mit Antrag vom 22.09.2022 nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz 

(LIFG) um Zugang zu folgenden Informationen gebeten:  

 

1)  Terminkalendereinträge o.Ä. aus denen hervorgeht wann und mit wem Gesprä-

che/Termine mit dem Studierendenwerk Stuttgart, die das Thema Finanzierung und 

mögliche Beitragserhöhung betrafen, stattgefunden haben?  

2)  Protokolle o.Ä. aus denen hervorgeht, was die Vorschläge des MWK waren, um 

eine Erhöhung des Studierendenwerkbeitrages zu verhindern. 

3)  Terminkalendereinträge o.Ä. aus denen hervorgeht wann und wer Beratungen mit 

welchen Parlamentariern geführt hat, die das Thema Finanzierung von Studieren-

denwerken betrafen. 

4)  Protokolle o.Ä. aus diesen Beratungen mit Parlamentariern.  

 

Ihrem Antrag ist dem Grundsatz nach zu entsprechen.  

Zu Ziffern 1) bis 3) liegen keine amtlichen Aufzeichnungen vor, zu den Ihnen Zugang 

verschafft werden könnten. Es besteht kein Anspruch auf eine bislang nicht vorhan-

dene Aufbereitung.  
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Ein Aktenvermerk als Problemanzeige vom 01.07.2022 an die Amtsspitze finden Sie 

anbei.  

 

Zu Ziffer 4) wird auf das Protokoll der 52. Sitzung des Landtags von Baden-Württem-

berg vom 15.12.2022 verwiesen (Landtag Baden Württemberg - Plenarprotokolle 

(landtag-bw.de) ).  

 

Hiervon unabhängig informieren wir Sie außerhalb des Verfahrens nach dem LIFG 

darüber, dass das Land die Studierendenwerke im Land mit einer jährlichen Finanz-

hilfe von 22,6 Mio. Euro unterstützt, das Studierendenwerk Stuttgart erhält davon jähr-

lich knapp 3,4 Mio. Euro.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez.  
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